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1. Teil: Grundlagen zum Case Management

„Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, 
sondern dorthin, wo kein Weg ist, 

und hinterlasse eine Spur.“ 
Jean Paul 

1 Einleitung

Neue Wege zu beschreiten oder sogar zu bahnen ist eine Aufgabe, die sich als 

Herausforderung darstellt. Die meisten Menschen suchen sich die Situationen, 

die sie herausfordern, bevorzugt selber aus. Schwere und unangenehme Ange-

legenheiten mit ungewissem Ausgang gehören in der Regel nicht zur Auswahl. 

Sie werden gezwungenermaßen angenommen, wenn sie nicht umgangen wer-

den können. Ihre Bewältigung erfolgt eher reaktiv als proaktiv. Wenn sich Verän-

derungen in der Umwelt und in der Gesellschaft nicht vermeiden lassen, sieht die 

Lage ähnlich aus – reagieren statt agieren, möglichst wenig Staub aufwirbeln und 

am liebsten für unangenehme Wahrheiten und Konsequenzen keine Verantwor-

tung übernehmen, langwierige Prozesse mit offenem Ende sind nicht verlockend. 

Das Gesundheitswesen, in dem die beiden Verfasser tätig sind, sieht sich seit 

einiger Zeit bahnbrechenden Veränderungen gegenüber, die ein „Weiter so“ 

unmöglich machen. Neue Wege, neue Spuren sind anzulegen, ein Aufbruch oder 

Ausbruch aus alten Mustern muss stattfinden. Dieser hat bereits begonnen, da 

die veränderten Bedingungen im Bereich der Gesundheitsversorgung eine Art 

extrinsische Motivation für die Beteiligten bedeutet, wie der zunehmenden Ver-

knappung in allen Bereichen begegnet werden kann. 

Optimierung und möglichst effiziente Nutzung vorhandener wirtschaftlicher 

Ressourcen sind ein Mittel. Prozesse müssen zunehmend enger gesteuert 

werden, die einzelnen Bausteine eines Ablaufs im Gesundheitswesen bedürfen 

der Beschreibung, um sie optimieren zu können. Eine Methode, die in diesem 

Kontext ausführlich diskutiert wird und weit verbreitet ist, ist Case Management. 

Hier werden seit einiger Zeit neue Wege gesucht und Spuren in der Versor-

gungslandschaft hinterlassen. Ausgehend vom oben zitierten Satz wollen die 

Verfasser daher in der vorliegenden Arbeit dieses Themenfeld bearbeiten.  
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Zunächst werden die grundlegenden Begriffe und ihre Bedeutung im und für das 

Case Management Gegenstand sein. Daran anschließend folgen Erläuterungen 

zur Methodik der Arbeit im Case Management im Gesundheitswesen. Diese 

stützen sich auf die Beobachtungen während einer zweiwöchigen Hospitation im 

Universitätsklinikum Köln.1 Hierbei wurde die Tätigkeit der dortigen Case Mana-

ger2 begleitet, wobei die Punkte erkannt wurden, anhand derer die rechtlichen 

Problemstellungen, aktuellen Situationsbeschreibungen und Vorschläge für den 

Umgang damit in dieser Arbeit beschrieben wurden 

Ziel der Arbeit ist es, Anregungen und Hinweise für eine rechtlich reibungsarme 

Implementierung und Durchführung von Case Management im Krankenhaus, 

aber darüber hinaus auch in anderen Anwendungsgebieten zu geben. Zum einen 

befindet sich das Case Management aktuell (immer noch) in einer Orientierung- 

und Aufbauphase, verbunden mit Gestaltungsmöglichkeiten. In der Praxis ist es 

wichtig, dass theoretische Anforderungen auf ihre praktische Umsetzbarkeit und 

Anwendbarkeit hin überprüft werden. Dabei müssen die aus der Praxis sich 

abzeichnenden Anforderungen theoretisch untermauert oder aber auch begrün-

det abgelehnt werden können.3

Zum anderen soll angesichts steigender Fallzahlen von Haftungsprozessen und 

der damit zunehmend größeren Bedeutung eines adäquaten Haftpflichtmanage-

ments dargestellt werden, wie ein funktionierendes Case Management zu eine 

Verbesserung in diesem wichtigen Managementbereich führen kann und wie das 

auch umgekehrt miteinander verknüpft ist bzw. werden kann. 

                                                
1  Im weiteren Verlauf der Arbeit UKK genannt. 
2  Aus Gründen der Ausgewogenheit und der Einfachheit verwenden die Verfasser für Case Manager die 

männliche Form. Die weibliche Form ist darin inkludiert. 
3 Pape in: Bostelaar / Pape, Case Management im Krankenhaus, S. 19
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2 Rahmenbedingungen des Case Managements und die Problemstellung 

im Gesundheitswesen

2.1 Darstellung der Rahmenbedingungen und der Problemstellung 

Die öffentliche Diskussion um die steigenden Kosten im Gesundheitswesen 

führen dazu, dass über Methoden und Wege gesprochen und gestritten wird, wie 

den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden ist. Ein Thema in diesem Zu-

sammenhang ist der Gegenstand dieser Arbeit, das Case Management. Einrich-

tungen des Sozial- und Gesundheitswesens arbeiten an und mit Konzepten, 

diskutieren darüber und es drängt sich dem Betrachter der Eindruck auf, dass der 

Umgang mit dem Begriff einen gewissen Selbstzweck hat, da es sozusagen zum 

guten Ton gehört, sich damit auseinanderzusetzen. Schaut man sich das so 

genannte Case Management in den Organisationen an, dann sind es häufig 

bestenfalls Teilaspekte der Methode.4 Es werden bestehende Strukturen, wie  

z. B. ein zentrales Entlassmanagement oder der Sozialdienst mit einem Etikett 

versehen, die jeweilige Einrichtung „hat“ dann ihr Case Management und ist 

damit vordergründig im Trend. Der längerfristige und tiefer reichende Nutzen 

eines vollständig und sinnvoll implementierten Case Managements bleibt aus. 

Wovon die Rahmenbedingungen vor allem geprägt werden und welches das 

Hauptproblem ist, das die betreffenden Einrichtungen zu dieser Form von Aktio-

nismus bewegt, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Die Kosten im Gesundheitswesen 

steigen scheinbar unaufhaltsam an. Die AOK Baden Württemberg bspw. meldete 

für das Jahr 2007 Ausgaben in einer nie zuvor erreichten Höhe.5 Der Blick auf 

die Zahlen des Statistischen Bundesamts macht die Lage noch deutlicher: 

Jahr 
1992 1995 2000 2005 2006 2007

Gesundheits-  
ausgaben in Mio. € 

157.603 186.577 212.455 239.361 244.917 252.751

Anteil am BIP in % 9,6 10,1 10,3 10,7 10,5 10,4
Gesundheitsausgaben  
je Einwohner in € 

1.960 2.280 2.590 2.900 2.970 3.070

Abbildung 1: Gesundheitsausgaben in Deutschland
6

4  Siehe: Funk, Theorie oder Praxis? Typen der Case Management-Kritik, in: Case Management 01/2009, 
S.8; Pape, in: Bostelaar, Case Management im Krankenhaus, S. 17 

5  Siehe: http://www.aok.de/assets/media/baden-wuerttemberg/pi_aok-baden-
wuerttemberg_2008_09_21.pdf; zuletzt besucht: 02.04.10, 16.17 Uhr 

6  Siehe: Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Daten des Gesundheitswesens 2009, S. 136,  
 www.bmg.bund.de; zuletzt besucht: 02.04.10, 16.29 Uhr 
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Die Tabelle zeigt, dass die Gesundheitsausgaben von € 157,6 Mrd. im Jahr 1992 

auf € 252,7 Mrd. im Jahr 2007 gestiegen sind, was eine Steigerung der Gesund-

heitsausgaben von € 1.090.-- in 15 Jahren pro Einwohner bedeutet. Schaut man 

sich die Ausgaben im Detail an, stellt man fest, dass die Krankenhausbehand-

lung mit € 52,6 Mrd. (Stand 2008) den größten Kostenfaktor darstellt.7

Abbildung 2: Kosten für Krankenhausbehandlung in Deutschland
8

Bei Betrachtung dieser Zahlen wird deutlich, dass ein Umsteuern unausweichlich 

ist. Der Gesetzgeber hat seit Beginn der späten 1980er Jahre einiges getan, um 

dem entgegen zu wirken. Den Auftakt bildete das „Gesundheitsreformgesetz“9

mit Wirkung vom 01.01.1989: Hier begann der Gesetzgeber, die Bürger mehr in 

die Pflicht zu nehmen und erhöhte die Zuzahlungspflichten für verschiedene 

Leistungen. Durch das „Gesundheitsstrukturgesetz“10 vom 01.01.1993 wurden 

auch die Krankenhäuser in die Sparmaßnahmen mit einbezogen, indem neben 

der Budgetdeckelung das Selbstkostendeckungsprinzip aufgehoben und Fall-

pauschalen eingeführt wurden. Um ambulante und stationäre Versorgung zu 

verzahnen und dadurch langfristig eine Senkung der Kosten im Gesundheitswe-

sen zu erreichen, ermöglichte der Gesetzgeber mit der „GKV Gesundheitsre-

form“11 vom 01.01.2000 den Krankenkassen, Verträge mit ambulanten Leis-

tungserbringern und Krankenhäusern über Integrierte Versorgungsformen nach  

7  Siehe: Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Daten des Gesundheitswesens 2009, S. 140,  
 www.bmg.bund.de; zuletzt besucht: 01.04.2010, 18:58 Uhr 
8  a. a. O.; 01.04.2010, 18:59 Uhr 
9  Gesetz zur Strukturreform im Gesundheitswesen (Gesundheits-Reformgesetz – GRG), Veröffentlichung: 

20.12.1988, BGBl. I, S. 2477 
10  Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der GKV (Gesundheitsstrukturgesetz – GSG), Veröffent-

lichung: 21.12.1992, BGBl. I, S. 2266 
11  Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000 (GKV – Gesundheitsreform 

2000), Veröffentlichung: 22.12.1999, BGBl. I, S. 2626 
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